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Text 

Einfuhr aus Drittländern 

§ 11. (1) Die Einfuhr von Futtermitteln, Vormischungen und Zusatzstoffen ist nur über eine 
Eintrittsstelle zulässig. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und – im Falle der Einfuhr von Futtermitteln 
tierischen Ursprungs – dem Bundesminister für Gesundheit jene Grenzzollstellen als Eintrittstellen 
festzulegen, die entsprechend den Grundsätzen der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und 
Kostenersparnis für die Einfuhrkontrolle und Zollabfertigung geeignet sind. 

(2) Das Bundesamt für Ernährungssicherheit hat bei jeder Einfuhr von Futtermitteln pflanzlichen 
Ursprungs, Vormischungen oder Zusatzstoffen eine Dokumentenkontrolle sowie im Stichprobenverfahren 
eine Nämlichkeitskontrolle und gegebenenfalls eine Probenahme durchzuführen. Die 
Nämlichkeitskontrolle umfasst die Prüfung der Dokumente und der Kennzeichnung auf ihre 
Übereinstimmung mit den Erzeugnissen durch Beschau. Soweit dies in den einschlägigen EU-
Rechtsvorschriften vorgeschrieben ist, hat das Bundesamt für Ernährungssicherheit über die 
durchgeführten Kontrollen ein Dokument auszustellen. Bei der Einfuhr von Futtermitteln tierischen 
Ursprungs sind die Dokumentenkontrolle, die Nämlichkeitskontrolle und gegebenenfalls die Probenahme 
durch die Veterinärbehörden durchzuführen. Für die Durchführung der Kontrollen sind vom Einführer 
Gebühren zu entrichten (§ 19). 

(3) Machen Zollorgane bei der zollamtlichen Abfertigung von Waren Wahrnehmungen, die Anlass 
zu Zweifeln geben, ob die Ware den futtermittelrechtlichen Vorschriften entspricht, so haben sie ihre 
Wahrnehmungen unverzüglich dem Bundesamt für Ernährungssicherheit mitzuteilen. Dabei ist nach der 
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Verordnung (EG) Nr. 765/2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im 
Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten (ABl. Nr. L 218 vom 13.08.2008 S.30) vorzugehen. 

(4) Das Bundesamt für Ernährungssicherheit hat gegenüber dem Verantwortlichen auf dessen Kosten 
die erforderlichen Maßnahmen nach § 17 anzuordnen. 
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